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Konrad-Zuse-Straße 6

56075 Koblenz

Telefon 02 61/9 53-110

Telefax 02 61/9 53-1111

www.tennisverband-rheinland.de

info@rheinland-tennis.de

TVR-REPORT Mitteilungsblatt des Tennisverbandes Rheinland e.V. 5/2011

Ausschreibung 

Verbandsspiele 2012
Verantwortlich: Lothar Weber, Leiter Spielbetrieb

Grundlagen-Regelwerk für die Verbandsspiele im Tennisverband 

Rheinland ist die Wettspielordnung des TV Rheinland-Pfalz.

Dieses Ausrufezeichen 

kennzeichnet besonders 

zu beachtende Textpassagen.

!
TOP
Thema

1. Mannschaftsmeldung

Achtung: 

Bestätigung An- und Abmeldungen 
15. November 2011 10. Dezember 2011 

„TORP“ 

an

Ab

Achtung:

Zum Termin dieser Ver-

öffentlichung in TORP erhalten alle Vereinssportwarte zeit-

gleich eine Hinweismail. 

4 Tagen

Gemischt U10 Midfeld:

ohne

die Bälle der Stufe Orange/2 

(Play & Stay) der Firma Dunlop

2. Mannschaftsgeld

3. Teilnahmeberechtigung

3.1 Voraussetzungen

einsatzbereite, mit gleichem Belag
Zu-

sätzlich vorhandene Freiplätze mit abweichendem Belag dür-
fen nur in uneingeschränktem Einverständnis aller Beteiligten 
genutzt werden.

Achtung: Meldepflicht siehe Abschnitt 3.3.

!
!

!
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3.2 Zahl der spielberechtigten Mannschaften (maximal)

in Abhängigkeit zu den vorhandenen Spielfeldern gleichen Belags. Die Startzeiten (vormittags/nachmittags) werden nach best-
möglicher Platzanlagenausnutzung von der Spielleitung festgelegt.

Anzahl
Plätze

Montags Mittwochs Freitags
Samstags

(vorm.)
Samstags
(nachm.)

Sonntags
Im Verlauf 
der Woche

HE 70 HE 65
Jugend 
U10/U12

Jugend 
U15/U18

HE 50/55
+ DA 40/50

HE/HE 30/40 
+ DA/DA 30

DA 55/60 
+ HE 60

2

3 

4

5

6

7

8

9 und 
mehr

Sonstiges
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3.3  Platzanlagenkapazität/

Anmietung externer Plätze:

Die Anmietung einer externen Anlage ist bis zum 10.12.2011 
an den Leiter Spielbetrieb: 

Lothar Weber, Auf dem Loh 7, 55606 Kirn zu melden mit der 
Angabe, welche Mannschaft(en) auf dieser Anlage ihre Heim-
spiele austragen soll(en).

Der 
Spielleiter ist hierüber zu informieren. Diese Ausnahmerege-
lung entbindet den Platzverein nicht von der Verpflichtung, für 
überzählige Mannschaften eine Ausweichanlage vorzuhalten 
und zu melden.

3.4  Teilnahmeberechtigung in unterschiedlichen 

Altersklassen: 

  Beachten Sie hier unbedingt WSpO § 4.5, § 13.7, § 13.8, 
§ 13.9, § 13.10 und § 13.11 (s. Anhang). 

3.5 Passordnung:

4. Mannschaftsstärke und abweichende Spielmodi

4.1 Erwachsene: 

4 Einzel 2 Doppel

6 Einzel und 3 Doppel

6 Einzel und 3 Doppel

6 Einzel und 3 Doppel

6 Einzel und 3 Doppel

6 Einzel und 3 Doppel

6 Einzel und 3 Doppel

4.2 Jugend: 

4 Einzel 2 Doppel

4.3 Jugend U12: 

ohne

3/1, 1/3 und 2/2

Vereine, die eine gemischte Jugend-U12-Mannschaft melden, 
sind aufgefordert auch „gemischt“ in einer der vorgenannten 
Zusammensetzungen (gilt für Einzel und Doppel) zu spielen. 
Zuwiderhandlungen können vom Spielleiter geahndet werden.

4.4 Jugend U10: 

ohne

Alle Jugendmannschaften gelten abweichend von der 
WSpO §14.3 auch als angetreten, wenn sie mit 2 Spielern 
zum Wettkampf erscheinen.

5. Spielberechtigung für die Altersklassen

Jugend:

Jugend 18:
Jugend 15:
Jugend 12:
Jugend 10:

Ausnahmespielgenehmigungen:
Vgl. WSpO § 5.1 (s. Anhang)

unter Vorlage eines ärzt-
lichen Unbedenklichkeitszeugnisses bis 31. Januar 2012 

Jungen und Mädchen des Jg. 2000, für die eine Ausnahmespiel-

genehmigung erteilt wird, dürfen nicht mehr in einer Jugend-U12-

Mannschaft gemeldet werden.

Erwachsene:

Damen und Herren

Damen 30 und Herren 30:
Damen 40 und Herren 40:
Damen 50 und Herren 50:
Damen 55 und Herren 55:
Damen 60 und Herren 60:
Herren 65:
Herren 70:

6. Mannschaftsaufstellung

Bitte beachten Sie die Ausländerregelung laut WSpO § 13.2 
und 13.3 (s. Anhang). 
Die Neutralisationsvoraussetzungen (geändert mit der 
WSpO 2010) entnehmen Sie bitte der WSpO § 9.8. – letzt-
möglicher Antragstermin ist der 1. März 2012.

!

!
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7.  Spieltermine 2012/Spielbeginn (Rheinland-Liga bis jeweils unterste Klasse)

ACHTUNG: 
  Wegen des frühen Sommerferienzeitraumes beginnen auch in 2012 die Verbandsspiele bereits am letzten Aprilwochenende. 

Sollten einzelne Platzanlagen zu diesem Zeitpunkt wegen ggf. ungünstiger Witterung noch nicht bespielbar sein, können 
alle 1. Spieltermine (unten in grüner Schrift) in Absprache mit dem Gegner verlegt werden – auf einen beliebigen Termin in-
nerhalb der Sommerferien bis spätestens zum Ende der 33. Kalenderwoche. Der jeweilige Gegner ist in die Festlegung des 
Verlegungstermins einzubeziehen. Bei allen Spielverlegungen ist unbedingt der jeweils zuständige Spielleiter in die gesamte 
Terminkorrespondenz einzubeziehen.

Montags Mittwochs Freitags Samstags Sonntags Im Verlauf 
der Woche

HE 70 HE 65
Jugend 
U10/U12

+ Jugend U15/U18
HE 50/55

+ DA 40/50

HE/HE30/40 
+ DA/DA 30

DA 55/60
+ HE 60

Spielbeginn

Mai

30. April 27. April 28. April 29. April

02. Mai
30.04. – 06.05. 

(18. KW)

Juni

!

Zusatzbemerkung 

DA40 / DA50 / HE50 / HE55:

Spielterminvereinbarungen Da 55 / Da 60 / He 60:
 13. April 2012 (Freitag)

endgültigen Spieltermine 
und Startzeiten

Spieltag Sonntag

14. April 2012 (Samstag)
Der Spielleiter überträgt die vereinbarten 

Termine (Tag und Uhrzeit) zeitnah nach TORP. Sollten sich 
zwei Mannschaften bis zum o.a. Termin nicht auf einen Spiel-
termin verständigen können, legt der zuständige Spielleiter 
einen Spieltag (Startzeit 15:00 Uhr) in der jeweils vorgege-

benen Kalenderwoche verbindlich fest. Gleiches gilt für nicht 
zeitgerecht (bis 14. April 2012 mitgeteilte) vereinbarte Spielter-
mine.

Zusatzbemerkung Herren 65 / 70:

Der Spielleiter ist 
auch dann vorab zu informieren.

 

7.1 Ersatz- bzw. Ausweichtermine:

Bei witterungsbedingten Spielausfällen und -abbrüchen ist 
konsequent gemäß den Vorgaben der WSpO § 18 (s. An-
hang) zu verfahren. Spielfreie Tage sind nur die Pfingstfei-
ertage (25.–28. Mai 2012 = Rheinland-Meisterschaften) 
sowie das Wochenende nach Fronleichnam (7.–10. Juni 
2012 = Rheinland-Pfalz-Meisterschaften). Sofern sich die 
beteiligten Mannschaften jedoch auf einen dieser Tage 
einigen können, darf selbstverständlich auch an diesen 
Terminen gespielt werden.

7.2 Spielterminverlegung auf einen späteren Termin:

  Bei Verlegung von Spielterminen gilt grundsätzlich die 
WSpO § 10. Für alle Spielklassen B und tiefer (Erwachsene) 
sowie für A und tiefer (Jugend) des TV Rheinland ist inner-
halb eines Versuches die Verlegung auf einen späteren 
Spieltermin unter folgenden Bedingungen möglich: Beide 
gegnerischen Mannschaften stimmen uneingeschränkt 
und schriftlich einem Verlegungstermin zu, der nicht mehr 

!

!
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als 14 Tage nach dem ursprünglichen Spieltermin liegt. Der 
jeweils zuständige Spielleiter muss dem Verlegungs-
wunsch zustimmen, er darf die Zustimmung nicht geben, 
wenn der ordnungsgemäße Ablauf der Verbandsspiele 
gefährdet erscheint. Das ursprünglich letzte angesetzte 
Verbandsspiel in der jeweiligen Gruppe darf nicht verlegt 
werden.

 7.3 Schulveranstaltungen 

  Vereinzelt

8. Ballmarken 

(Achtung – geänderte Zuordnung)

Wilson Tour Clay Germany 

Dunlop Fort Tournament

Bälle der Stufe „Orange/2“ (Play & Stay) der 

Firma Dunlop

Bitte beachten Sie hier WSpO § 11.1.6 und § 11.2.1 (s. Anhang). 

9. Gruppenzusammenstellung

10. Spielgemeinschaften

TVR-Ge-

schäftsstelle

http://www.tennisverband-

rheinland.de.

Bitte beachten Sie die neuen Voraussetzungen zur Gründung 

von Spielgemeinschaften im § 4.2.1 der WSpO.

11. Gastspielerlaubnisse Jugend

Jugend U15 und U18:

(zur Aktiven-Mannschaft seines 

Stammvereins)

→

Achtung NEU seit 2009:

Jugend U10 und U12:

→

Der Spielerpass muss in beiden Fällen auf den Stammverein 

ausgestellt sein.

Die aufnehmenden Vereine sind aufgefordert die Spielberech-

tigung (Spielerpass) zu prüfen.

31. Januar 2012

TVR-Geschäftsstelle, Konrad-Zuse-Str. 6, 56075 Koblenz, zur 

Prüfung und Genehmigung vorliegen müssen.

Anträge, von deren Genehmigung die Meldung einer Mann-

schaft abhängig ist, sind entsprechend frühzeitig zu stellen! 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Gast-

spielerlaubnis für max. 4 Spieler je Geschlecht und abge-

benden Verein beantragt werden kann.

12. Passanträge

31. Januar 2012.

Wir bitten 

unbedingt um Beachtung! Spieler ohne gültigen Spielerpass 

haben für alle Klassen des TV Rheinland während der kom-

pletten Saison keine Spielberechtigung!

13. Kommunikation mit der Spielleitung

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die gewählten Vereins-

vertreter für die offiziellen Belange des Vereins/der Mann-

schaft gegenüber der TVR-Spielleitung zuständig sind. Anträ-

ge von Spielern (auch Mannschaftsführer) können daher nicht 

berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang beachten Sie bitte auch, dass je-

weils ein eindeutiger Bezug zur Anfrage enthalten ist (z. B. Al-

terskonkurrenz, Spielklasse, Gruppe etc.).

!
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14. Spielleiter

ausschließlich

Leiter Spielbetrieb
Lothar Weber, Auf dem Loh 7, 55606 Kirn.

Spielleiter Erwachsene:

Herren
Raimund Schuster

Damen
Günter Weber

Da 30 / He 30
Friedhelm Spierling

He 40
Heinz Günter Reffgen

Da 40 / Da 50 / Da 55 / Da 60
Ernst Zähres

He 50 / He 55
Dr. Michael Thuy

He 60 / He 65 / He 70
Paul Skorny

Leiter Spielbetrieb
Lothar Weber

Spielleiter Jugend:

Jungen U15 / Jungen U18
Klassen Rhld. – D
Hans-Werner Bernarding

Mädchen U15 / Mädchen U18
Klassen Rhld. – C
Andreas Germei

Jugend U12 / Gemischt U10
(alle Klassen)
Simone Wernecke

Anhang:

Nachfolgend finden Sie die in der Ausschreibung erwähnten 

Auszüge aus der Wettspielordnung des Tennisverbandes 

Rheinland-Pfalz:

WSpO § 4.5:

WSpO § 5.1:  

WSpO § 9.8: … 

WSpO § 10.3:  

- Ein starker Partner im Land -
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WSpO § 11.1.6:

SpO § 11.2.1:

WSpO § 13.2:

WSpO § 13.3:

WSpO § 13.7:

WSpO § 13.8:

WSpO § 13.9: 

WSpO § 13.10:

WSpO § 13.11:  

WSpO § 18.1: 

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Änderungen der Wett-
spielordnung für das aktuelle Spieljahr. 

Wichtige Änderungen finden Sie in § 4.2.1 / § 5.1 / § 8.3 / § 9.6 
/ § 14.6 / § 16

Besuchen Sie uns 

im Internet

www.tennisverband-rheinland.de


